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Übersichtsplan Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 

 

a) Der Gemeindeentwicklungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat 

in seiner Sitzung am 22.11.2018 beschlossen, den Bebauungsplan „2. Erwei-

terung Holterode“ zu ändern. Die Änderung des Bebauungsplanes soll im 

beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt werden. Der 

Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung „2. Änderung 2. Er-



weiterung Holterode“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte in o. g. Sitzung des 

Gemeindeentwicklungsausschusses. 

 

Anlass und Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist die Entwicklung von 

Wohnbauflächen auf der bisher als Grün- und Freifläche genutzten Fläche 

zwischen der Ascheberger Straße im Süden sowie der Straße Dillenbaum im 

Norden und Osten. Die Fläche befindet sich am Siedlungsrand von Senden-

Ottmarsbocholt und stellt somit ein großes Nachverdichtungspotenzial dar.  

Die Bebauungsmöglichkeiten sind an die nunmehr tatsächlichen Verhältnisse 

und an die mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgestimmte Erschließung 

der Grundstücke anzupassen, wofür eine Änderung des Bebauungsplanes 

erforderlich ist. 

Durch die angestrebte Nachverdichtung kann die Inanspruchnahme unbe-

bauter Grundstücke im Außenbereich gemindert und bestehende technische 

Infrastrukturen sinnvoll mitgenutzt werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung 

und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

b) Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB i. 

V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

 

in der Zeit vom 19.05.2025 bis zum 20.06.2025 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffent-

licht: 

www.senden-westfalen.de  Wirtschaft & Bauen  Planen & Bauen  Ak-

tuelle Bauleitplanverfahren 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im 

Rathaus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 

48308 Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung 

Senden Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen mög-

http://www.senden-westfalen.de/


lichst elektronisch übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege 

abgegeben werden (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass dieser Be-

bauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-

prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. 

 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, 14.05.2025 

Der Bürgermeister 

 

 
 
 
 

Sebastian Täger 



 

Gemäß Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit gültigen Fassung - 

fordere ich hiermit zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

-  für die Wahl des Rates der Gemeinde Senden in den Wahlbezirken und 

aus den Reservelisten 

-  für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Senden 

auf. 

 

Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommu-

nalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen, (KWahlG) – in der derzeit gültigen 

Fassung, 

bis spätestens 07.07.2025, 

18.00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist) 

 

beim Wahlleiter der Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 Senden einzu-

reichen. 

 

Ich empfehle, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor diesem Termin 

einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge be-

rühren, rechtzeitig behoben werden können. 

 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrucke 

werden im Wahlamt der Gemeinde Senden, während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten bereitgehalten und gemäß Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei 

glaubhaft gemachtem Bedarf kostenlos abgegeben. 

 

Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht das Wahlamt der Ge-

meinde Senden zur Verfügung. 

 

Für die Wahlvorschläge weise ich auf folgende Einzelheiten hin: 

 



Allgemeines 

Der Wahlausschuss der Gemeinde Senden hat am 03.12.2024 das Gebiet der 

Gemeinde Senden in 17 Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich 

bekannt gemacht. Sie kann beim Wahlamt eingesehen werden. 

 

Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 

Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 

Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzel-

bewerbern) eingereicht werden. (§ 15 KWahlG). 

 

Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 

nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im 

Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht 

zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Ver-

sammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unions-

bürger), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen 

wie Deutsche wählbar. 

Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer 

Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Be-

werber auf der Reserveliste und für die Bestimmung der Bewerber als Ersatzbe-

werber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versamm-

lung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 

Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 

Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung 

im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Die in der Satzung der Partei oder Wählergrup-

pe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder 

Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die 

Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. Das Nähere über die 

Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Be-

schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Ver-

fahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch 

ihre Satzungen. 

 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben 

über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 

Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit 

dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung 

und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahllei-



ter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Ab-

stimmung erfolgt ist. 

 

Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch da-

rauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die 

Bestimmung der Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der 

Wahlleiter ist für die Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-

dig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. Die Beibringung 

einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum 

Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 

Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG). 

 

Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung lau-

fenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der 

Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvor-

schlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag 

nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 

Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 

hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 

1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung 

ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (s. § 15 Absatz 2 

KWahlG). 

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 

Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo 

und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen 

Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen einge-

reicht werden können, wird das Innenministerium öffentlich bekannt geben. 

 

Besondere Hinweise für Wählergruppen und Einzelbewerber/innen (Erklä-

rung nach § 15a Absatz 2 KWahlG) 

 

Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes 

vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung zur Re-

chenschaftslegung verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Ab-

satz 1 des Gesetzes außerdem die Bescheinigung beizufügen, die ihnen der 

Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 des Wählergruppentransparenzgeset-

zes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letzten zwei abge-

schlossenen Rechnungsjahre erteilt hat.  

 

Wählergruppen und Einzelbewerber/innen, die nicht zur Rechenschaftslegung 

nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes verpflichtet sind, ha-

ben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes bei-



zufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorange-

gangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben. 

 

Die Erklärung ist mit Anlage 27 KWahlO einzureichen. 

 

Soweit nach der Einreichung der Wahlvorschläge weitere Zuwendungen einge-

hen, ist die Anlage 28 KWahlO durch Wählergruppen bzw. Einzelbewerber/innen 

nachzureichen. 

 

§ 15a Abs. 1 KWahlG wurde aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 

vom 06.05.2025 (VerfGH 30/23. VB-2) für nichtig erklärt und findet daher keine 

Anwendung. 

 

 

Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 

 

a) Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a 

zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbe-

zeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 

Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort gekennzeich-

net werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, An-

schrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörig-

keit des Bewerbers; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 

KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-

sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahl-

gebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 

muss mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag 

selbst leisten. Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrau-

ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 

b) Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn die Partei oder Wähler-

gruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 

ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines 

Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten ist oder wenn es sich 

um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern handelt, von mindestens 5 

Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persön-

lich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in 

der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, 

in dem sie als Einzelbewerber benannt waren und der Wahlvorschlag von ihnen 

selbst unterzeichnet ist. Es sind amtliche Formblätter zu verwenden. Die Wahlbe-



rechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem 

Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einrei-

chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, 

es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-

schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 

c) Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfahren auf die §§ 15 bis 20 

KWahlG und die §§ 24 bis 31 KWahlO. 

 

Wahlvorschläge für Reserveliste 

 

a) Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei 

oder Wählergruppe antreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet 

zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

 

b) Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO einge-

reicht werden. Sie muss enthalten: Name der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 

(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit der 

Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach 

KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-

sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. Die Re-

serveliste soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellver-

tretenden Vertrauensperson enthalten. 

 

c) Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbescha-

det der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für 

einen auf einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll (§ 16 Absatz 2 

KWahlG). Ist dieses der Fall, so muss die Reserveliste ferner enthalten: den Fa-

milien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers; den Wahlbezirk oder die 

laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der zu ersetzende 

Bewerber aufgestellt ist. 

 

d) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 

laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im 

Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag ver-

treten, so muss die Reserveliste von mindestens 17 Wahlberechtigten des Wahl-

gebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

 

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Senden 

 



a) Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Grundgesetzes 

(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten 

(Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) einge-

reicht werden. 

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der 

Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: Name und ggf. 

die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-

reicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kennwort des Wahlvor-

schlagsträgers gekennzeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Ge-

burtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Post-

fach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers. 

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahl-

gebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 

muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen und Anschrift der Vertrauensper-

son und der stellvertretenden Vertrauensperson hervorgehen. 

 

b) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 

laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im 

Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag ver-

treten oder handelt es sich um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewer-

bern, so müssen sie von mindestens 180 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 

Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen 

wird. Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbrin-

gen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechti-

gung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 

für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis 

kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertre-

ten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 

c) Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Es sind jeweils alle Wahlvor-

schlagsträger zu benennen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der je-

weiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger un-

terzeichnet sein. Unterstützungsunterschriften auf amtlichen Formblättern sind 

beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Voraussetzungen des 

KWahlG erfüllt. 

 

d) Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bür-

germeister oder Landrat in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren. 

 

 

 



e) Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 46 e Kommunalwahl-

gesetz sowie auf die §§ 75 a und 75 b der Kommunalwahlordnung verwiesen. 

 

 

 

Senden, den 15.05.2025 

 

 
 

Bothur 

Wahlleiter 



 

 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 1 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Starenweg“ zwischen 

Sperberweg und Bonhoefferstraße - siehe Übersichtsplan Nr. 1 (schraffierte Flä-

che) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 i. 

V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem öffentlichen Verkehr gewid-

met. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. Verkehrsbeschränkungen wer-

den durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. Der Übersichtsplan ist Be-

standteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 



 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-

mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

http://www.justiz.de/


 

Senden, den 16.05.2025 

 

Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 

Sebastian Täger 



 

 

 

In dem Monat April 2025 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bis-
lang nicht ermittelt werden konnten: 

 

4 Katzen/Kater 

2 Kanarienvögel 

2 Herrenräder 

1 Damenrad 

1 Brille 

1 Smartphone 

1 In-Ear Kopfhörer 

1 Kinderjacke 

diverser Schmuck 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Katze 

1 Rucksack 

1 Kulturbeutel  

1 Smartphone 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

diverser Schmuck            

 

 

                      

Senden, 06.05.2025                              i. A. Melanie Kortmann 


